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Am Freitag, dem 21. Juni 2024, ist es 

endlich wieder soweit: Es wird die Fête 

de la musique gefeiert und in Aschersle-

ben singt und klingt es wieder durch die 

Straßen der Innenstadt. Mit dem weltweit 

größten Musikfest wird auch in diesem 

Jahr in gewohnter Manier klangvoll der 

Sommer in die Stadt geholt. Neben Hob-

by- und Profimusikern aus Aschersleben 

und der Region stehen auch verschiedene 

Tanzgruppen auf fünf Bühnen der Stadt. 

Alle Akteure geben am Tag der Sommer-

sonnenwende ihr musikalisches, gesang-

liches und tänzerisches Können zum Bes-

ten. 

Ab 15 Uhr können Musikliebhaber zwischen den O-

pen-Air-Bühnen im Museumshof, im Biergarten am Be-

stehornhaus, im Kunstquartier Grauer Hof, bei den 

Kaffeemännern im Genusskombinat am Rabenturm 

und in der Orangerie im Bestehornpark hin und her 

schlendern, lauschen, mitsingen und mittanzen oder 

einfach nur genießen. Genretechnisch ist dabei wieder 

eine große Bandbreite vertreten: Von Chorgesang bis 

elektronische Musik, Rock, Pop, Swing, französischer 

und amerikaner Folk und Swing - es ist alles mit dabei. 

Das Highlight in diesem Jahr ist ein Auftritt der franzö-

sischen Folk-Sängerin Amelie McCandless im Muse-

umshof. Ihre Musik klingt wie eine Einladung zu einer 

Reise in ferne Länder. Die Sängerin, die im April dieses 

Jahres ihr fünftes Album veröffentlicht hat, begleitet 

sich selbst auf der Gitarre und kommt gemeinsam mit 

der Violinistin Margaux Monnois als Duo nach 

Aschersleben. 

Der Eintritt ist wie immer überall frei, und neben feins-

ter Livemusik und einer tollen Stimmung wird das Publi-

kum an den verschiedenen Stationen mit kühlen Ge-

tränken und leckeren Snacks versorgt. 

Das Bühnenprogramm auf einen Blick finden Sie auf 

Seite 7. 

ê

Amelie McCandless spielt im Museumshof.             Foto: Joel Dera Photographies 

https://www.aschersleben.de
mailto:j_franz@aschersleben.de
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I. BEKANNTMACHUNGEN DER STADT ASCHERSLEBEN 

 

Ernennung stellv. Ortswehrleiter der  
Ortsfeuerwehr Winningen 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 
12.06.2024 die Ernennung des Kameraden Steffen Lorbeer, 
unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter, zum 
stellv. Ortswehrleiter der Ortsfeuerwehr Winningen mit Wirkung 
ab 01.07.2024 für die Dauer von 6 Jahren beschlossen. 

 

4. Änderung des Flächennutzungsplanes  
der Stadt Aschersleben –  

Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 12. 
Juni 2024 beschlossen: 

1. Für das Gebiet der Gemarkung Aschersleben Flur 17 
 

soll der Flächennutzungsplan geändert werden. Der Gel-
tungsbereich hat eine Größe von ca. 3,41 ha. Der Gel-
tungsbereich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan 
ersichtlich. 

2. Mit der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes soll 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Wohngebietes 
für eine Einfamilienhausbebauung ausgewiesen werden. 

3. Zur Übernahme der Kosten durch den Vorhabenträger 
und zur Haftungsfreistellung der Stadt Aschersleben soll 
ein städtebaulicher Vertrag gemäß Anlage 3 zur Be-
schluss-Vorlage VII/0698/24 abgeschlossen werden. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.  

Aschersleben, 13. Juni 2024 

 

 Amme 
 Oberbürgermeister 

Karte als Anlage siehe Seite 4 

 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 47 
„Wohngebiet – Am Landgraben II“ in der Stadt 

Aschersleben 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 12. 
Juni 2024 beschlossen: 

1.  Für das Gebiet der Gemarkung Aschersleben Flur 17 
  

Flur

Zähler Nenner Hinweis

17 59 teilweise

17 69

17 70

17 71

17 72

17 76

17 77

17 78

17 79

Flurstücke
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soll der Bebauungsplan Nr. 47 „Wohngebiet – Am Land-
graben II” aufgestellt werden. Der Geltungsbereich hat eine 
Größe von ca. 3,41ha und wird im Norden begrenzt durch 
landwirtschaftlich genutzte Flächen, im Osten durch die EFH
-Bebauung am Stadtweg der Ortschaft Westdorf, im Süden 
durch das Wohngebiet „Am Landgraben“ in Westdorf und 
im Westen durch die Landstraße L 228. Der Geltungsbe-
reich ist aus dem beigefügten Übersichtsplan ersichtlich.  

2. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes soll ein Wohnge-
biet für eine Einfamilienhausbebauung sowie ganzheitliches 
Wohnen ausgewiesen werden. 

3. Das Verfahren soll als Normalverfahren mit Durchführung 
einer Umweltprüfung durchgeführt werden. 

4. Zur Übernahme der Kosten durch den Vorhabenträger und 
zur Haftungsfreistellung der Stadt Aschersleben soll ein städ-
tebaulicher Vertrag gemäß Entwurf Anlage 3 abgeschlos-
sen werden. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.  

Aschersleben, 13. Juni 2024 

 

 Amme 
 Oberbürgermeister 

Karte als Anlage siehe Seite 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flur

Zähler Nenner Hinweis

17 59 teilweise

17 69

17 70

17 71

17 72

17 76

17 77

17 78

17 79

17 80

Flurstücke
Beschluss zur Stellungnahme der Stadt Aschersleben 

zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans 
des Landes Sachsen-Anhalt 1. Entwurf mit  

Umweltbericht 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 
12.06.2024 beschlossen, dass die Stellungnahme der Stadt 
Aschersleben zur Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans 
des Landes Sachsen-Anhalt 1. Entwurf mit Umweltbericht vom 
12.04.2024 bestätigt wird. 

 

Erleichterung für die Aufstellung und Prüfung des 
Jahresabschlusses 2022 der Stadt Aschersleben 

In der Stadtratssitzung der Stadt Aschersleben am 12.06.2024 
wurde folgender Beschluss gefasst: 

1.  Alle vom Stadtrat mit Beschluss-Nr. 208/20 und Beschluss–
Nr. 372/22 getroffenen Erleichterungen werden zusätzlich 
für die Jahresabschlüsse 2022, 2023, 2024 und 2025 
angewandt. 

2. Alle rückständigen Jahresabschlüsse sind schnellstmöglich 
nach folgendem Zeitplan zu erstellen und nach deren Auf-
stellung dem Rechnungsprüfungsamt vorzulegen. 

Jahresrechnung 2018  30.06.2024 

Jahresrechnung 2019  30.09.2024 

Jahresrechnung 2020  31.12.2024 

Jahresrechnung 2021  31.03.2025 

Jahresrechnung 2022  30.06.2025 

Jahresrechnung 2023  30.09.2025 

Jahresrechnung 2024  31.12.2025 

Jahresrechnung 2025  30.04.2026 
 

Bedarfs- und Entwicklungsplanung zur  
Kinder- und Jugendarbeit der  

Stadt Aschersleben 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 
12.06.2024 die Bedarfs- und Entwicklungsplanung zur Kinder- 
und Jugendarbeit der Stadt Aschersleben beschlossen.  
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Liegenschaftskarte 4. Änderung Flächennutzungsplan Aschersleben 

Bebauungsplan Nr. 47 „Wohngebiet Am Landgraben II“ 
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8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 02 
„Gewerbegebiet Güstener Straße“ der Stadt 

Aschersleben – Aufstellungsbeschluss 

Der Stadtrat der Stadt Aschersleben hat in seiner Sitzung am 12. 
Juni 2024 beschlossen: 

1. Für eine nördlich der Daimlerstraße bzw. westlich der 
Hertzstraße gelegene Teilfläche des Bebauungsplanes 
Nr. 02 soll der Bebauungsplan geändert werden.  

2. Der räumliche Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung umfasst das Betriebsgelände der Berry Aschersle-
ben GmbH und erstreckt sich nördlich der Daimlerstraße, 
westlich der Hertzstraße und südlich der Siemensstraße 
auf eine Fläche von ca. 75.543 m². Im Geltungs-bereich 
des Bebauungsplanes befinden sich somit die im Über-
sichtsplan umgrenzten Flurstücke der Gemarkung 
Aschersleben:   
Flur 6 Flurstücke: 118/2, 118/3, 118/5, 118/6, 

119/2, 119/5, 119/6, 119/7, 
120/1, 245, 255, 262, 263, 269, 
270, 274, 275, 339, 340, 346, 
347, 348, 349 

3. Es werden folgende Planzie-
le angestrebt: 

 Schaffung der planungsrecht-
lichen Voraussetzungen für die Er-
richtung einer weiteren Maschinen-
halle 

 Anpassung von Festsetzun-
gen in Hinblick auf die Erfordernisse 
bestehender Gewerbebetriebe 

4. Das Verfahren soll als Be-
bauungsplan der Innenentwicklung 
im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a BauGB durchgeführt werden, 
sofern die Voraussetzungen hierfür 
vorliegen. 

5. Zur Übernahme der Kosten 
durch den Vorhabenträger und zur 
Haftungsfreistellung der Stadt 
Aschersleben soll ein städtebauli-
cher Vertrag abgeschlossen wer-
den. 

6. die Befreiung von der im B-
Plan festgesetzten Grundflächenzahl 
(GRZ) 0,6 mit einer Überschreitung 
bis 0,65 für die Errichtung einer 
Maschinenhalle  

7. die Überschreitung der fest-
gesetzten Baugrenze 

8. die Überschreitung der fest-
gesetzten Firsthöhe von 15,0 m auf 
22,5 m  

9. Zu dem Bauantrag auf Be-
freiung wird das gemeindliche Ein-
vernehmen gemäß § 36 Abs. 1 
BauGB erteilt. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüb-
lich bekannt gemacht.  

Aschersleben, 13. Juni 2024 

 

 Amme 
 Oberbürgermeister 
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II. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER DIENSTSTELLEN 
UND VERWALTUNGSEINHEITEN 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte 
Große Ringstraße 52 
38820 Halberstadt 
Telefon: 03941/671-0 

 

Az.: 13 - 29 SLK 155                          Halberstadt, 23.05.2024 
bei Antwort bitte angeben 

Einleitungsbeschluss und  Aufforderung zur Anmel-
dung von unbekannten Rechten zum Verfahren Nr. 

29 SLK 155 Freiwilliger Landtausch „Hoym/13“ 

A. Beschluss 

1. Anordnung 

Nach § 103a des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) . d. jeweils 

gültigen Fassung, wird der  

Freiwillige Landtausch „Hoym/13“ 

Salzlandkreis 

Verf.- Nr. 29 SLK 155 

hiermit angeordnet. 

Zum Verfahrensgebiet gehören folgende Flächen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Größe des Verfahrensgebietes beträgt gemäß den Nach-

weisen aus dem Liegenschaftskataster 2,5438 ha. Die Lage der 

Flurstücke ist aus der zum Beschluss gehörenden Gebietskarte 

ersichtlich. 

Nach § 34 FlurbG dürfen Veränderungen an Grundstücken, die 

im Verfahrensgebiet liegen, nur mit Zustimmung des Amtes für 

Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte vorgenommen 

werden. 

 

2. Begründung 

Der Freiwillige Landtausch wird auf schriftlichen Antrag der 

Tauschpartner durchgeführt. Er dient der Planungssicherheit für 

den Ausbau des Radwegenetzes des Salzlandkreises bei gleich-

zeitigem Erhalt der Bewirtschaftungsflächen für den landwirt-

schaftlichen Betrieb. 

Die Voraussetzungen für die Einleitung des Verfahrens liegen 

vor. 

 

Die Notwendigkeit weiterer über den Tausch hinausgehender 

Maßnahmen, ist nicht gegeben.  

B. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten 

Rechten 

Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich 

sind, aber zur Beteiligung am Verfahren berechtigen, werden 

gemäß § 14 FlurbG aufgefordert, ihre Rechte innerhalb einer 

Frist von drei Monaten bei der Flurneuordnungsbehörde, dem 

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Mitte, Gro-

ße Ringstraße, 38820 Halberstadt, unter Angabe der Verfah-

rensnummer anzumelden.  

Auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde hat der Anmelden-

de sein Recht innerhalb einer von der Behörde zu setzenden 

Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der 

Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 

Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist ange-

meldet oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungsbehör-

de die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten las-

sen (§ 14 Abs. 2 FlurbG). 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss die Wirkung 

eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso ge-

gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist 

durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt 

worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG). 

C. Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe Widerspruch erhoben werden.  

Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuord-

nung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 Halber-

stadt, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.  

 

Im Auftrag 

 

  

gez. Anke Zwierzina 
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Gemarkung Flur Flurstück 

Hoym 5 622 

Hoym 5 986 

Hoym 5 1098 

Hoym 8 46 

Hoym 8 49 

Hoym 8 126 

Hoym 8 150 
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MUSEUMSHOF  

15:00 Uhr offizielle Eröffnung  

15:10 Uhr Bummi Kindergarten  

15:40 Uhr Lyra Chor Aschersleben  

16:20 Uhr Ramba Zamba Kids  

17:15 Uhr FaFaJaCs  

18:30 Uhr Amelie McCandless  

20:00 Uhr ... verrockt und zugehört ...  

21:00 Uhr John D. Hanke  

22:00 Uhr beParker - Elektronische Musik 

BIERGARTEN am Bestehornhaus  

17:00 Uhr Galyna & Volodymyr Geiko  

18:15 Uhr Probenlos  

20:15 Uhr Black Line  

22:00 Uhr Gustav Eisenhauer  

ORANGERIE im Bestehornpark  

15 - 18 Uhr Präsentation verschiedener Vereine,  

Unternehmen & Initiativen  

17:00 Uhr Crazy Dance Crew  

17:30 Uhr Noah  

18:30 Uhr Jakob  

19:00 Uhr Joke  

20:00 Uhr Eluvian  

22:00 Uhr Telebeats 

KUNSTQUARTIER GRAUER HOF  

17:00 Uhr Tango Argentino Aschersleben  

18:00 Uhr 4 FUN  

20:00 Uhr Haus III 

 

GENUSSKOMBINAT am Rabenturm  

17:00 Uhr CoffeeBrewSounds feat. Mike Dops and 

Guests 

Organisiert wird die Veranstaltung von der Aschersle-

ber Kulturanstalt gemeinsam mit den Partnern des Ju-

gendforums Aschersleben, des Kunstquartiers Grauer 

Hof und des Genusskombinats der Kaffeemänner. Ein 

großer Dank geht schon jetzt an alle Akteure, die an 

diesem Tag unentgeltlich auf den Bühnen stehen, bes-

ten Hörgenuss bieten und das Aschersleber Publikum 

an ihrer Leidenschaft für die Musik teilhaben lassen.  

Informationen zu den verschiedenen Acts findet man 

online unter www.fete-aschersleben.de. 
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III. SONSTIGE MITTEILUNGEN—REDAKTIONELLE BEITRÄGE/VERANSTALTUNGSTIPPS 

Das Bühnenprogramm der Fete de la musique auf einen Blick 

Geschichte der Aschersleber Mühlen 

Am Samstag, dem 20. Juli 2024, um 14:30 Uhr lädt 

die Tourist-Information Aschersleben zu der beliebten 

Themenführung auf zwei Rädern - der „Aschersleber 

Mühlenradtour“ - ein. 

Mit dem Fahrrad geht es für die Teilnehmer auf eine 

spannende Spurensuche zur Geschichte der Aschers-

leber Mühlen. Freuen Sie sich auf interessante Ge-

schichten und Orte und lassen Sie sich überraschen, 

wie viele Mühlenräder sich einst in der ältesten Stadt  

 

Sachsen-Anhalts drehten. Ganz wichtig: Das Fahrrad 

nicht vergessen! Die zu radelnde Strecke umfasst rund 

15 km und wird ca. 3 bis 4 Stunden dauern. Während 

der Tour werden mehrere kleine Pausen eingelegt. 

Der Treffpunkt ist an der Tourist-Information Aschersle-

ben. Die Teilnahmegebühr liegt bei 8 Euro pro Person; 

um Anmeldung in der Tourist-Information, Hecknerstra-

ße 6 (Tel.: 03473 8409440, info@aschersleben-

tourismus.de) wird gebeten. 

https://www.fete-aschersleben.de
mailto:info@aschersleben-tourismus.de
mailto:info@aschersleben-tourismus.de
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Konzert mit Teufelsgeiger Georgi Gogow 
 
Der Teufelsgeiger Georgi „Joro“ Gogow, bekannt vor al-
lem als Bassist und Geiger der Rockband CITY (Am Fens-
ter), begeistert bereits seit 1997 mit seinem Weltmusik-
Projekt „DER WILDE GARTEN“ die Zuhörer deutschland-
weit. Jetzt kommt er mit diesem Projekt am Sonntag, dem 
07. Juli 2024, nach Aschersleben und bringt musikalischen 
Hochgenuss in den lauschigen Museumshof. 
 
Bei dem Projekt finden Musiker unterschiedlicher Genres 
ein musikalisches Zuhause, bei dem sie abseits des 
Mainstream und ihren eigentlichen Bands musikalische 
Ideen ausprobieren können. Was auf den ersten Blick so 
gar nicht zusammenpassen will, klingt auf und von der Büh-
ne großartig, denn nicht umsonst hat das Projekt über all 
die Jahre bei Musikern und Musikinteressierten absoluten 
Kultstatus. Durch die Vulkan-Röhre Karolina „Karo“ Blasek 
und den einzigartigen Rockgitarristen Kai-Uwe Scheffler, 
bekommt DER WILDE GARTEN eine unerwartete Stilverän-
derung und ein völlig neues musikalisches Profil. Claus Ur-
ban am Bass und Gitarre, Stefan Heymann als begnadeter Percussionisten und die Groove-Maschine Luki 
Adelsberger vervollständigen das Projekt. 
 
War DER WILDE GARTEN von Geburt an beswingt - poppig, mit zuletzt verträumten Balladen, erstrahlt das 
Projekt heute als groovig - rockig. Das Garten-Tor bleibt wie immer offen, der Name bleibt Programm. 
Konzertbeginn ist um 17 Uhr. Die Tickets sind in der Tourist-Info Aschersleben, Hecknerstraße 6 (Tel.: 03473 
8409440), zum Vorverkaufspreis von 29 Euro (Abendkasse 34 Euro) erhältlich. 

Georgi Gogow spielt im Muse-

umshof.                                    Foto: Jens Haase Fotografie 

Klassik Open-Air im Museumshof— 

mit Klaviermusik und Operngesang 

Am Sonntag, dem 23. Juni 2024, um 15 Uhr lädt der 

Kultursommer im Museumshof Aschersleben zur Open 

air – Ausgabe der Konzertreihe „Kaffee im Café“ ein. 

Im idyllischen Innenhof, inmitten von Kunstobjekten, 

sorgen die Pianistin Petra Steinbring und der charman-

te Opernsänger Matias an diesem Nachmittag für 

höchsten musikalischen Genuss. Es erklingen u. a. "O 

sole mio", "Granada" oder auch Stücke von Mozart. 

Die Gäste dürfen sich auf einen tollen Nachmittag vol-

ler Lebensfreude mit hohem Unterhaltungswert freuen 

und zwischen Kaffee und Kuchen auch gern mitsingen.  

Die Eintrittskarten sind in der Tourist-Information 

Aschersleben, Hecknerstraße 6, (Tel.: 03473. 

8409440) zum Vorverkaufspreis von 13 Euro 

(Tageskasse 15 Euro) erhältlich. 

Matias Tosi.                                              Foto: Dietmar Scholz 

Die Übersicht aller Veranstaltungen 

in Aschersleben finden Sie auf 

www.aschersleben-tourismus.de. 

Folgen Sie der Stadt Aschersleben und  

der Aschersleber Kulturanstalt auch auf Facebook:  

www.facebook.com/Aschersleben.de 

www.facebook.com/kulturanstalt 

https://www.aschersleben-tourismus.de/Kunst-Kultur/Veranstaltungen/
http://www.facebook.de/Aschersleben.de
http://www.facebook.com/kulturanstalt
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Grafikstiftung Neo Rauch 

Im kollegialen Schaffen des Künstlerpaares Loy und Rauch 
war das Jahr 2018 ein besonderer Höhepunkt. 

Auf Einladung von Festspielleiterin Prof. Katharina Wagner 
gestalteten Rosa Loy und Neo Rauch das Bühnenbild und 
die Kostüme für die Lohengrin-Inszenierung der Bayreuther 
Festspiele.  

Durch eine Kooperation mit der Bayreuther Festspiele 
GmbH erhielt die Stiftung über 30 Objekte, u.a. Kostüme, 
ein Bühnenbildmodell und weitere Requisiten der Auffüh-
rung aus dem Fundus in Bayreuth. Aktuelle Papierarbeiten 
der Künstler sowie private Leihgaben ergänzen diese spar-
tenübergreifende Schau und bieten einen faszinierenden 
Blick auf die Inszenierung. 

 

Veranstaltungen 

Öffentliche Führung Juli 2024 

Sonntag, 14. Juli 2024, jeweils 11.00 Uhr und 14.00 Uhr  

 

Zur blauen Stunde Juli 2024 

Donnerstag, 25. Juli 2024, 18.00 Uhr -20.00 Uhr 

 

Vorschau Grafiktage 2024 

Die Grafiktage 2024 finden unter dem Thema Blaupause 
im Zeitraum 29. Juli bis 2. August 2024 statt. 

 
Weitere Informationen zur Ausstellung und zu den jeweili-
gen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Webseite 
www.grafikstiftungneorauch.de. 

Grafikstiftung Neo Rauch 

Bestehornpark, Wilhelmstr.  

21–23, 06449 Aschersleben 

Kontakt: 

mail@grafikstiftungneorauch.

de,  

Tel.: +49 3473 9149344 

 

 

Öffnungszeiten:   

März-Oktober 

Mi. – So., 11.00 bis 17.00 Uhr  

Nov.-Februar 

Mi. – So., 10.00 bis 16.00 Uhr 

Eintritt: 6,00 EUR, ermä-

ßigt 4,00 EUR, Gruppen ab 

10 Personen 4,00 EUR; Für 

Kinder und Jugendliche bis 

18 Jahre freier Eintritt. 

Amtsblatt 240 vom 19. Juni 2024 

Gartenträume-Picknicktag im Stadtpark mit Musik, Vereinen, Spiel & Spaß 

Am Sonntag, dem 14. Juli 2024, laden die Gartenträume-Parks in Sachsen-Anhalt wieder dazu ein den Picknickkorb zu 
packen und in den grünen Oasen einen genussvollen Tag zu erleben. So auch im idyllischen Stadtpark im Herzen 
Ascherslebens. Breiten Sie von 11 Uhr bis 16 Uhr die Picknickdecken aus, stecken Sie die Füße ins Gras und verbringen 
Sie einen genussvollen, entspannten und erholsamen Nachmittag im Schatten der großen Bäume. 

Begleitend zum Picknick erwartet Sie unterhaltsame DJ-Musik, eine Hüpfburg zum Toben, Bogenschießen, die Aschersle-
ber Stadtpfeifer mit musikalischen Einlagen und die Jugendfeuerwehr. Darüber hinaus ist das Spielemobil der Aschersle-
ber Kulturanstalt mit am Start und lädt mit Federball, Fußball, Slackline, Frisbee u. v. m. zum sportlichen Vergnügen ein. 

Wer keinen eigenen Picknickkorb mitbringen möchte, der kann sich im E-Center Aschersleben, Seegraben 5, eine Pick-
nickplatte vorbestellen oder von den Wild"en" Caterern aus Gatersleben Wildschwein am Spieß vor Ort verkosten. 

Der Eintritt zum Gartenträume-Picknicktag ist frei. 

Der Picknicktag ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des E-Center Aschersleben und der Aschersleber Kulturanstalt. 

https://www.grafikstiftungneorauch.de
mailto:www.grafikstiftungneorauch.de
mailto:www.grafikstiftungneorauch.de
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Fördermittelzusage für Neubau des Feuerwehrdepots Freckleben   

Die Stadt Aschersleben erreichte am 4. Juni 2024 der positive 

Zuwendungsbescheid für den Neubau des Feuerwehrhauses in 

Freckleben. Die Kosten für das Bauvorhaben belaufen sich insge-

samt auf rund 1,7 Millionen Euro. 800.000 Euro an Fördermitteln werden der Stadt Aschersleben im Rahmen 

des „Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum des Landes Sachsen-Anhalt 2014-2020 (EPLR) aus Mit-

teln des Europäischen Landwirtschaftsfonds zur Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und des Landes Sach-

sen-Anhalt für die Maßnahme M07 Dorferneuerung und -entwicklung, einschließlich der Investitionen im Brand-

schutz - FP 6316 Feuerwehrinfrastruktur zum Schutz der Bevölkerung“ dafür zur Verfügung gestellt. 

Das alte Feuerwehrgerätehaus wurde bereits beräumt und die angemieteten Räume/Halle bezogen, damit die 

Feuerwehr auch weiterhin einsatzbereit ist. Die ersten 3 Lose (Los 1 Tiefbauarbeiten; Los 1A Abbrucharbeiten, 

Los 2 Stahlbetonarbeiten) wurden bereits ausgeschrieben und vergeben. Die Bauanlaufberatung fand am ver-

gangenen Mittwoch statt. Die Abbrucharbeiten beginnen entsprechend dem Bauablaufplan termingerecht am 

24.06.2024. Ausführende Firma ist die Profil GmbH, Helbra. 

Analog zum Feuerwehrhaus in Drohndorf wird auch in Freckleben ein moderner Stahlbeton-Fertigteilbau errich-

tet, der aus einer Fahrzeughalle mit 2 Stellplätzen und einem zweigeschossigen Sozialtrakt besteht. Die Stadt 

Aschersleben investiert damit weiter in den Brandschutz vor Ort und stärkt die Ortsfeuerwehr nachhaltig.  

 

Einweihung der Orange 2.0 im Bestehornpark 

Aschersleben erfuhr durch die Landesgartenschau und die Internationale Bauausstellung im Jahr 2010 architek-
tonisch, künstlerisch und landschaftlich eine enorme Bereicherung. In dieser Zeit entstand auch die Skulptur ei-
ner „Orange“. Im Juli 2019 wurde die Skulptur durch massiven Vandalismus zerstört. Der Ruf nach dem Wie-
deraufbau aus der Bevölkerung war unmittelbar, die Spendenbereitschaft mit rund 8700 Euro groß und auch 
die Verwaltung unterstützte dieses Vorhaben nach Kräften.  

Im Mai ist die Orange 2.0 in Aschersleben mittels Schwerlasttransport eingetroffen und wurde mit Hilfe eines 
Krans auf ihren Platz in der Orangerie 
gehoben. Im Beisein von Oberbürger-
meister Steffen Amme, Schülerinnen und 
Schülern der Montessori-Grundschule so-
wie Vertretern des Stadtrates und der Ver-
waltung wurde die Orange am 7. Juni 
2024 eingeweiht. Insgesamt 107.000 
Euro hat das Kunstwerk gekostet. Ein 
Großteil der Summe stammt aus der Versi-
cherung des Bauwerkes mit 58.000 Euro. 
Hinzu kamen die Spenden aus der Bevöl-
kerung sowie Eigenmittel der Stadt 
Aschersleben.  

Der Innenraum der Orange ist nicht mehr 

begehbar - vor allem um zukünftigen Van-

dalismus vorzubeugen. Das neue Kunst-

werk besteht aus ca. 3300 gedrechselten 

und farblich behandelten Douglasien-

Rundhölzern  
Die neue Orange schmückt nun die Orangerie. Sie ist 4 Meter im Durchmesser  

groß.              Foto: Stadt Aschersleben 


